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T/S

Klasse S

Die Eintragung der 
Klasse S erfolgt in der 
vorletzten Zeile.

Hier stehen die Klassen T und 
S gemeinsam.

Gilt nur die Klasse S, wird die 
neue Schlüsselnummer 181 
eingefügt: „Klasse T, nur 
gültig für Kfz der Klasse S“ 
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• Dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit 
einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 45 km/h und folgenden Eigenschaften:
– Hubraum nicht mehr als 50 cm³ im Falle von 

Fremdzündungsmotoren,
– maximale Nutzleistung nicht mehr als 4 kW im Falle anderer 

Verbrennungsmotoren oder
– maximale Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW im 

Falle von Elektromotoren.

• Bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen darf darüber hinaus die 
Leermasse nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien 
im Falle von Elektrofahrzeugen.
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Geschwindigkeitsschilder

Die mehrspurigen Fahrzeuge der 
Klasse S müssen mit 3 
Geschwindigkeitsschilder (seitlich 
zwei und hinten eins) ausgerüstet 
sein.

Bei Quads ist ggf. über eine 
typbezogene Ausnahmegenehmigung 
nur ein Schild hinten ausreichend. 

45



Klasse SSZI-H/Bie Oktober 2004
Mobilität

Neue Fahrerlaubnisklasse der Klasse S
Ausbildung

Theorie:

• 12 Doppelstunden Grundstoff

• 2   Doppelstunden 
klassenspezifischer Zusatzstoff

Praxis:

• praktische Ausbildung nach den 
Sachgebieten der Anlage 3 
(zu § 5 Abs.1 FahrschAusbO)

• Sonderfahrten sind nicht
vorgeschrieben
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Randbedingungen

• Mindestalter: 16 Jahre

• Klassen B und T berechtigen auch 
zum Führen der Klasse S

• Keine Probezeitregelung 
(wie bei den Klassen M, L und T)

• Erteilung unbefristet 
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Theoretische Prüfung

• Ersterwerb:
30 Fragen 
(20 Fragen Grundstoff + 10 Fragen Zusatzstoff für Klasse S)

Zulässige Fehlerpunkzahl: 10*
(* es dürfen keine zwei Fragen mit der Wertigkeit 5 falsch 
beantwortet sein)

• Erweiterung:
20 Fragen 
(10 Fragen Grundstoff + 10 Fragen Zusatzstoff für Klasse S)

Zulässige Fehlerpunktzahl: 6
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Praktische Prüfung

• Prüfungsfahrzeuge:
Fahrzeuge der Klasse S mit einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mindestens 40 km/h

• Bewerber fährt mit Führungsfunk voraus 

• Bei Prüfungsfahrten mit Fahrzeugen der Klasse S mit 
offenem Aufbau und ohne Sicherheitsgurte ist ein 
Schutzhelm zu tragen

• Prüfungen für die Klasse S sind überwiegend innerhalb 
geschlossener Ortschaften durchzuführen 

• Prüfungsdauer: 30 Minuten
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Praktische Prüfung

• Grundfahraufgaben
– Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer 

Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt 
(falls Rückwärtsgang vorhanden)

– Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung

• Eine Grundfahraufgabe ist zu prüfen
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Praktische Prüfung

• Bewertung der Grundfahraufgabe
– Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, 

Kreuzung oder Einfahrt (falls Rückwärtsgang vorhanden)

Inhalt der Grundfahraufgabe
Nach rechts rückwärts in einem engen Bogen fahren, ohne auf den 
Bordstein aufzufahren oder die Fahrbahnbegrenzung zu überfahren.
Fahrzeug parallel zum Bordstein oder zur Fahrbahnbegrenzung anhalten.

Fehlerbewertung:
– Ungenügende Beobachtung des Verkehrs
– Auffahren auf den Bordstein oder Überfahren der Fahrbahnbegrenzung
– Nicht annähernd parallel zum Bordstein oder zur Fahrbahnbegrenzung 

angehalten
– Mehr als zwei Korrekturzüge 1*)

1*)  Ein Korrekturzug ist die Bewegung des Fahrzeugs entgegen der Fahrtrichtung der Aufgabe
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Bewertung der Grundfahraufgabe

– Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
Inhalt der Grundfahraufgabe

Der Bewerber hat das Fahrzeug durch Betätigen der Betriebsbremse(n) mit 
höchstmöglicher Verzögerung aus einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h zum 
Stillstand zu bringen.
Die Aufgabe setzt voraus, dass durch den Fahrlehrer sichergestellt ist, dass eine 
Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist; deshalb ist eine 
Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs (Spiegelbenutzung und Überprüfen des 
Toten Winkels) vor dem Beginn der Bremsung nicht erforderlich. Die Anweisung 
zur Durchführung der Bremsung erfolgt durch den Fahrlehrer.

Fehlerbewertung:
– Zu geringe Ausgangsgeschwindigkeit
– Nichterreichen der notwendigen Verzögerung
– Kein schlagartiges Betätigen der Betriebsbremse(n)
– Wesentliches Abweichen von der Fahrlinie durch fehlerhaftes Lenken
– Abwürgen des Motors
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Bewertung der Grundfahraufgabe:
• Die Aufgabe darf einmal wiederholt werden
• Die praktische Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Bewerber

– auch bei der Wiederholung die Grundfahraufgabe nicht fehlerfrei 
ausführt 

– den Verkehr ungenügend beobachtet und es dadurch zu einer 
Gefährdung kommt

– eine Person, ein Fahrzeug oder einen anderen Gegenstand 
anfährt.

Anlage 7 der Prüfungsrichtlinie:
• Die stichprobenartige Sicherheitskontrolle ist gemäß der 

Prüfungsrichtlinie auch bei der Klasse S durchzuführen
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Besitzstand

• Fahrerlaubnisse der Klassen 4 und 5, die vor dem 01.01.1989 
erworben wurden, berechtigen zum Führen von Fahrzeugen der 
Klasse S.

• Dies gilt jedoch nur, wenn die „alte“ Fahrerlaubnis in einen 
neuen Scheckkartenführerschein umgeschrieben wird. 
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Wichtig!

Theoretische und praktische Prüfungen 
können frühestens ab dem

1. Februar 2005 

durchgeführt werden


